
Welche Rechte und Pfl ichten 
hat der Betriebsrat?
Das Recht auf Information: Der Arbeitgeber muss den Be-
triebsrat über wichtige Vorgänge im Betrieb, über alle Be-
reiche, in denen Interessen von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern berührt werden, informieren. Die wirt-
schaftliche Lage des Betriebs und das Personalwesen sind 
ebenfalls Themen, über die der Betriebsrat unterrichtet 
werden muss. Gleiches gilt beispielsweise bei Beschäfti-
gungsverhältnissen mit Werkverträgen, bei der Gleichstel-
lung von Männern und Frauen, der Integration von Auslän-
dern und bei Umweltschutzmaßnahmen. 

Das Recht und die Pfl icht auf konkrete Mitbestimmung. Es 
gibt viele Bereiche und Angelegenheiten in einem Betrieb, 
die der Arbeitgeber gemeinsam mit dem Betriebsrat regeln 
muss. Insbesondere bei personellen und sozialen Angele-
genheiten hat der Betriebsrat ein starkes Recht auf Mitwir-
kung und Mitbestimmung: 

• Er bestimmt mit bei Fragen der Ordnung und des Ver-
haltens der Beschäftigten im Betrieb – beispielswei-
se bei Rauch- und Alkoholverboten oder Krankenge-
sprächen.

• Bei der Festlegung der Arbeitszeiten und der Urlaubs-
planung setzt sich der Betriebsrat für alle Beschäf-
tigten ein – im Streitfall auch für die Wünsche ein-
zelner Arbeitnehmer. Er kann beispielsweise dafür 
sorgen, dass durch eine fl exiblere Gestaltung der Ar-
beitszeit Beruf und Familie gut miteinander vereinbar 
sind und so die Situation von Müttern und Vätern im 
Betrieb verbessern.

• Der Betriebsrat hat zudem viele Möglichkeiten der 
Mitbestimmung, durch die Arbeitsplätze im Betrieb 
gesichert und gefördert werden. Er kann Alternativen 
zur Auslagerung von Arbeit entwickeln und bei Be-
triebsänderungen einen Ausgleich zwischen den ver-
schiedenen Interessen fordern und aushandeln. 

Wer von einem starken Betriebsrat vertreten wird, hat 
prinzipiell ein besseres Standing gegenüber dem Arbeit-
geber. Verbesserungen in wichtigen Arbeitnehmerfragen – 
Fragen von der Arbeitszeit bis hin zur Kündigung – können 
vom Betriebsrat mitbestimmt und durchgesetzt werden. 
Das Betriebsverfassungsgesetz legt fest, welche Rechte der 
Betriebsrat hat. Es sagt, bei welchen Angelegenheiten er 
mitzuwirken hat, also welche Entscheidungen nicht einsei-
tig vom Arbeitgeber getroffen werden können. Die Rechte 
des Betriebsrats wurden in der Vergangenheit weiter ge-
stärkt. Dies betrifft auch die Wahl und Zusammensetzung 
des Gremiums. Zum Beispiel können jetzt auch Leiharbeit-
nehmer an der Wahl teilnehmen. In Betrieben ab 200 Be-
schäftigten hat der Betriebsrat heute die Möglichkeit, ein 
„hauptamtliches“ Betriebsratsmitglied zu bestimmen. Das 
Minderheitengeschlecht in einem Betrieb muss mit einer 
Mindestquote im Betriebsrat vertreten sein. Und seit gut 
vier Jahren darf der Betriebsrat auch Vorschläge zur Frau-
enförderung und zur Beschäftigungssicherung machen. 
Aus diesen und vielen anderen Gründen ist es wichtig, ei-
nen Betriebsrat zu haben – Sie zu haben.
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• Um die Mitarbeiter gezielt zu qualifi zieren und so 
Arbeitsplätze langfristig sicherer zu machen und die 
Zukunftsperspektiven der Beschäftigung zu verbes-
sern, hat der Betriebsrat ein Beratungs-, Mitbestim-
mungs- und Initiativrecht bei Weiterbildungsmaß-
nahmen im Betrieb 

• Bei der Lohngestaltung überwacht der Betriebsrat die 
korrekte Anwendung von Tarifverträgen und die Ver-
teilung übertarifl icher Zulagen genauso wie die rich-
tige Einstufung des Einzelnen in das Gehaltsgefüge 
des Betriebs. 

Das Recht und die Pfl icht auf Mitwirkung: Bei unterneh-
merischen Entscheidungen, die nicht die Zustimmung des 
Betriebsrates brauchen, muss eine Anhörung oder Bera-
tung stattfi nden. Der Betriebsrat kann auch die Initiative 
ergreifen und Vorschläge machen, z. B. zur Einführung und 
Umsetzung der Personalplanung. Kündigungen sind ohne 
vorherige Anhörung des Betriebsrates sogar unwirksam. 
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dem Betriebsrat Kommunikations- und Informationstechnik 
(PC, Internetzugang, E-Mail samt Verteiler, Fax etc.) zur Ver-
fügung stellen, die er für seine Arbeit braucht. Sie sind 
auch verpfl ichtet, ihm erfahrene Kollegen und Kolleginnen 
zur Seite zu stellen (betriebliche und außerbetriebliche 
Sachverständige). 

Was tut der DJV?
Betriebsratsangehörige, die DJV-Mitglieder sind, bekom-
men regelmäßig aktuelle Informationen über wichtige 
Themen aus der Praxis. Diese und andere Informationen 
bekommen Sie direkt vom DJV. Neuen Betriebsratsmitglie-
dern bietet der DJV Schulungen an. Für die Grund- und Auf-
baukurse muss der Arbeitgeber die Kosten übernehmen 
und die Teilnehmer für die Zeit bezahlt freistellen. Alte und 
neue Betriebratsmitglieder können sich jederzeit auf der 
Internetseite des DJV (http://www.djv.de) mit aktuellen In-
formationen, News und Tipps versorgen.

Mindestens einmal im Quartal besteht das Recht auf 
Versammlung aller Arbeitnehmer. Dabei gewährt der 
Betriebsrat Einblick in seine Arbeit und stellt sich zur 
Diskussion. Die Zeit der Teilnahme an diesen Versamm-
lungen wird den Arbeitnehmern vergütet. Der Betriebsrat 
informiert die Beschäftigten eines Arbeitsbereichs oder 
der Abteilung regelmäßig über die Lage und Entwicklung, 
insbesondere über Veränderungen bei der Arbeit und Ar-
beitsgestaltung, über Vorschläge zur Arbeitsplatzgestal-
tung, über Beschwerden sowie über den aktuellen Stand 
der Behandlung dieser Fragen. Durch die aktive Kommu-
nikation mit den Kollegen und die Transparenz im Han-
deln werden die Rechte der Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen bestmöglich gewahrt und durchgesetzt.

Um die Kollegen gut zu vertreten, braucht der Betriebsrat 
deren Vertrauen. Seine „Pfl icht“ ist es, immer ein offenes 
Ohr zu haben für die Ängste, Probleme und Wünsche der 
Arbeitnehmer – und sie zu beraten. 

Was haben Betriebsräte selbst 
von ihrer Arbeit? 
Selbstverständlich profi tieren auch Betriebsräte, wie alle 
Beschäftigten, von der geleisteten Betriebsratsarbeit. 
Darüber hinaus genießen sie einen besonderen Kündi-
gungsschutz. Dieser Schutz gilt bis ein Jahr nach Ende der 
Amtszeit. Die ordentliche (fristgemäße) Kündigung ist 
ausgeschlossen, wenn nicht der ganze Betrieb oder Teile 
des Betriebs stillgelegt werden. Die außerordentliche 
(fristlose) Kündigung ist nur aus wichtigem Grund mög-
lich – der Betriebsrat muss auf jeden Fall zustimmen. 

Alle Kandidaten und Kandidatinnen sind vor Versetzungen 
gegen ihren Willen geschützt, sofern die Versetzung zu 
einem Amtsverlust führen würde. Außerdem können Be-
triebsratskandidaten, nachdem sie aufgestellt sind und 
die Listen aushängen, sechs Monate lang nicht gekündigt 
werden (Kündigungserklärungssperre). Erst danach greift 
wieder die reguläre Kündigungsfrist. Arbeitgeber müssen 
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